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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Angst als Vorsitzenden und

durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, Dr. Pimmer, Dr. Zechner und Dr. Sailer als weitere Richter in

der Exekutionssache der betreibenden Partei V*****, vertreten durch Schönherr, Barfuss, Torggler & Partner,

Rechtsanwälte in Wien, gegen die verp9ichtete Partei W*****, vertreten durch Giger, Ruggenthaler & Simon

Rechtsanwälte KEG in Wien, wegen Unterlassung, über den Revisionsrekurs der verp9ichteten Partei gegen den

Beschluss des Landesgerichtes Wiener Neustadt vom 28. November 2000, GZ 19 R 120/00h-17, womit der Beschluss

des Bezirksgerichtes Mödling vom 23. März 2000, GZ 10 E 1301/00b-7, abgeändert wurde, folgenden

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.

Text

Begründung:

Der verp9ichteten Partei wurde mit einstweiliger Verfügung des Landesgerichtes Wiener Neustadt vom 23. 2. 2000

aufgetragen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs unentgeltliche Zugaben zur

Zeitschrift p***** - insbesondere die Teilnahmemöglichkeit an einem Gewinnspiel, bei dem Telefon-Guthaben verlost

werden, oder Gutscheine von W***** - anzukündigen und/oder zu gewähren.

Das Erstgericht verhängte wegen des im Strafantrag ON 3 behaupteten Zuwiderhandelns der verp9ichteten Partei

gegen das im Exekutionstitel ausgesprochene Verbot der Ankündigung und/oder der Gewährung unentgeltlicher

Zugaben durch Ankündigung von drei Gewinnspielen in der am 5. 3. 2000 verkauften Ausgabe Nr 9/00 der Zeitschrift

p***** und wegen weiterer Verstöße an anderen Tagen, die mit anderen Strafbeschlüssen geltend gemacht wurden,

eine Gesamtstrafe von S 50.000.

Das Rekursgericht änderte diesen Beschluss dahin ab, dass es wegen des im Strafantrag ON 3 behaupteten

Zuwiderhandelns gegen den Exekutionstitel am 5. 3. 2000 eine Geldstrafe von S 40.000 verhängte; es sprach aus, dass

der Wert des Entscheidungsgegenstandes S 260.000 übersteige und "in Bezug auf die Entscheidung über den Rekurs

der verp9ichteten Partei" der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei, weil der Oberste Gerichtshof bisher noch keinen

Sachverhalt zu beurteilen gehabt habe, in welchem einer Verp9ichteten in mehreren Exekutionstiteln zugunsten

mehrerer Betreibender im Wesentlichen gleichartige Unterlassungen aufgetragen wurden und die Betreibenden

unabhängig voneinander wegen desselben Titelverstoßes Exekution führen.

Zur Begründung führte das Rekursgericht im Wesentlichen aus, das der verp9ichteten Partei vorgeworfene
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Zuwiderhandeln durch Ankündigung eines Gewinnspiels in der Zeitschrift p***** betreHe nicht denselben Verstoß

vom 5. 3. 2000, der der verp9ichteten Partei im Verfahren 10 E 6028/99w des Erstgerichtes vorgeworfen werde; dort

werde nämlich die Veröffentlichtung eines Inserates mit Gewinnspiel in der K***** Zeitung vorgeworfen.

Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurs der verp9ichteten Partei, in der das Vorliegen eines Verstoßes gegen den Exekutionstitel

überhaupt nicht bestritten und ausschließlich geltend gemacht wird, die betreibende Partei wäre mit ihrem Strafantrag

ON 3 auf den Strafbeschluss des Erstgerichtes zu 10 E 6028/99w wegen des Verstoßes zu verweisen, ist nicht zulässig.

Im Verfahren 10 E 6028/99w des Erstgerichtes führt eine andere betreibende Partei, nämlich die V***** N*****

GmbH, gegen die verp9ichtete Partei Unterlassungsexekution aufgrund einer einstweiligen Verfügung des

Landesgerichtes Wiener Neustadt vom 20. 9. 1999, mit welcher der verp9ichteten Partei verboten wurde, im

geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Käufern von periodischen Zeitschriften und/oder Zeitungen,

deren Medieninhaber und/oder Verleger und/oder Eigentümer die verp9ichtete Partei ist, unentgeltliche Zugaben

anzukündigen und/oder zu gewähren, insbesondere die Teilnahmemöglichkeit an einem Gewinnspiel mit der

Bezeichnung p*****-Wahl-Toto, bei dem es ua einen Audi TT zu gewinnen gibt.

Wegen eines Inserats, das die verp9ichtete Partei in der am 5. 3. 2000 vertriebenen Ausgabe der N***** Zeitung

veröHentlichen ließ und in dem ein Gewinnspiel ("Gewinnen Sie jetzt mit p***** eine von 10 Breitling Luxus-Uhren im

Gesamtwert von über 400.000 S!") angekündigt wurde, verhängte das Erstgericht eine Geldstrafe von S 80.000 (ON 38).

Die verp9ichtete Partei erhob dagegen Rekurs. Vor Entscheidung über den Rekurs zog die betreibende Partei ihr

"Exekutionsbegehren, insbesonders den Antrag auf Exekutionsbewilligung und ihre Strafanträge", unter

Anspruchsverzicht zurück. Auf Antrag beider Parteien stellte das Erstgericht mit Beschluss vom 16. 5. 2000 die

Exekution gemäß § 39 Abs 1 Z 6 EO "ex tunc" ein. Hierauf zog die verp9ichtete Partei den Rekurs gegen den

Strafbeschluss ON 38 zurück.Die verp9ichtete Partei erhob dagegen Rekurs. Vor Entscheidung über den Rekurs zog die

betreibende Partei ihr "Exekutionsbegehren, insbesonders den Antrag auf Exekutionsbewilligung und ihre

Strafanträge", unter Anspruchsverzicht zurück. Auf Antrag beider Parteien stellte das Erstgericht mit Beschluss vom

16. 5. 2000 die Exekution gemäß Paragraph 39, Absatz eins, ZiHer 6, EO "ex tunc" ein. Hierauf zog die verp9ichtete

Partei den Rekurs gegen den Strafbeschluss ON 38 zurück.

Bei dieser Sachlage hängt die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes nicht von einer Rechtsfrage von erheblicher

Bedeutung im Sinn des § 78 EO, § 528 Abs 1 ZPO ab.Bei dieser Sachlage hängt die Entscheidung des Obersten

Gerichtshofes nicht von einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung im Sinn des Paragraph 78, EO, Paragraph

528, Absatz eins, ZPO ab.

Wie der Oberste Gerichtshof bereits in der Entscheidung 3 Ob 80/00m (veröHentlicht in MR 2001, 111 [zust

Frauenberger]) ausgesprochen hat, führt die Bedachtnahme auf Strafen, die in einem anderen Exekutionsverfahren

wegen desselben Verhaltens des Verp9ichteten verhängt wurden, nicht dazu, dass der Strafantrag auf die in den

anderen Exekutionsverfahren verhängten Strafen verwiesen wird. Dies legt nämlich die Auslegung nahe, dass in den

betreHenden Verfahren die Verhängung einer Strafe abgelehnt wird. Eine solche Entscheidung wäre aber dann nicht

sachgerecht, wenn die in den anderen Verfahren ergangenen Strafbeschlüsse in der Folge beseitigt würden, weil dann

überhaupt keine Strafe verhängt worden wäre. Es ist daher auch in dem späteren Exekutionsverfahren eine Strafe zu

verhängen, wobei durch die Anordnung, dass die frühere Strafe anzurechnen ist, zum Ausdruck gebracht wird, dass es

sich um eine einheitliche Strafe handelt.

Die von der verp9ichteten Partei angestrebte Bedachtnahme auf den anderen Strafbeschluss hätte somit nicht die

Folge, dass - wie die verp9ichtete Partei meint - keine Strafe zu verhängen wäre. Vielmehr ist auch im späteren

Exekutionsverfahren eine Strafe zu verhängen, wobei es sich um eine einheitliche Strafe handelt.

Die Ausmittlung der Strafhöhe stellt jedoch grundsätzlich keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung dar und wird

von der verp9ichteten Partei nicht konkret bestritten. Da der andere Strafbeschluss über S 80.000 bereits aufgehoben

wurde, wird mit der hier verhängten Geldstrafe von S 40.000 die bei einheitlicher Verhängung von Geldstrafen zu

beachtende Höchstgrenze von S 80.000 nach § 359 Abs 1 EO in der hier noch anzuwendenden Fassung vor der EONov

2000 nicht überschritten.Die Ausmittlung der Strafhöhe stellt jedoch grundsätzlich keine Rechtsfrage von erheblicher

Bedeutung dar und wird von der verp9ichteten Partei nicht konkret bestritten. Da der andere Strafbeschluss
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über S 80.000 bereits aufgehoben wurde, wird mit der hier verhängten Geldstrafe von S 40.000 die bei einheitlicher

Verhängung von Geldstrafen zu beachtende Höchstgrenze von S 80.000 nach Paragraph 359, Absatz eins, EO in der

hier noch anzuwendenden Fassung vor der EONov 2000 nicht überschritten.
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